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Einwohner und Bürger des Landkreises  

§ 9 Rechtsstellung der Einwohner  

(1) Einwohner des Landkreises ist jeder, der in einer Gemeinde 
des Landkreises wohnt.  

(2)-(3) (hier nicht wiedergegeben)  

§ 10 Unterrichtung und Beratung der Einwohner  

(1)  Der  Landkreis  unterrichtet  seine Einwohner laufend über 
die  allgemein  bedeutsamen  Angelegenheiten  seines  Wir-
kungskreises.  

(2)  Über  Planungen  und  Vorhaben  des  Landkreises,  die  für 
seine  Entwicklung  bedeutsam  sind  oder  die  die  sozialen, 
kulturellen, ökologischen oder wirtschaftlichen Belange seiner 
Einwohner  berühren,  sind  die  Einwohner  frühzeitig  und 
umfassend zu informieren.  

(3)  Der  Landkreis  soll  im  Rahmen  seiner  rechtlichen  und 
tatsächlichen Möglichkeiten die Einwohner in Angelegenheiten 
seines Aufgabenbereiches beraten sowie über Zuständigkeiten 
in Verwaltungsangelegenheiten Auskünfte erteilen.  

§ 11 Petitionsrecht  

(1)  1Jeder  Einwohner  hat  das  Recht,  sich  einzeln  oder  in 
Gemeinschaft  mit  anderen  in  Kreisangelegenheiten  mit  Vor-
schlägen,  Bitten und Beschwerden (Petitionen) an den Land-
kreis zu wenden. 2Innerhalb angemessener Frist, spätestens aber 
nach sechs Wochen, ist ein begründeter Bescheid zu erteilen. 
3Ist  innerhalb  von  sechs  Wochen  ein  begründeter  Bescheid 
nicht möglich, ist ein Zwischenbescheid zu erteilen.  

(2) Der Kreistag kann für die Behandlung von Petitionen, die in 
seine Zuständigkeit fallen, einen Petitionsausschuß bilden.  

§ 12 (hier nicht wiedergegeben) 

§ 13 Bürger des Landkreises  

(1)  1Bürger des Landkreises ist  jeder Deutsche im Sinne des 
Artikels 116 des Grundgesetzes, der das 18. Lebensjahr voll- 
endet  hat  und  seit  mindestens  drei  Monaten  im  Landkreis 
wohnt. 2Wer in mehreren Landkreisen wohnt, ist Bürger nur in 
dem  Landkreis  des  Freistaates  Sachsen,  in  dem  er  seit 
mindestens  drei  Monaten  seine  Hauptwohnung  hat.  3War  in 
dem Landkreis, in dem sich seine Hauptwohnung befindet, die 
bisherige einzige Wohnung, wird die bisherige Wohndauer in 
diesem Landkreis angerechnet.  

(2)  Die  verantwortliche  Teilnahme  an der  bürgerschaftlichen 
Selbstverwaltung  des  Landkreises  ist  Recht  und Pflicht  aller 
Bürger und nach § 14 Abs. 1 Satz 2 Wahlberechtigten.  

(3)  Bei  einer  Gebietsänderung  werden  Bürger,  die  in  dem 
betroffenen  Gebiet  wohnen,  Bürger  des  aufnehmenden 
Landkreises;  im  übrigen  wird  bei  der  Berechnung  der  Frist 
nach Absatz 1 Satz 1 die Wohndauer im bisherigen Landkreis 
angerechnet. 



§ 14 Wahlrecht

(1) 1Die Bürger des Landkreises sind im Rahmen der Gesetze 
zu den Kreiswahlen wahlberechtigt und haben das Stimmrecht 
in Kreisangelegenheiten. 2Die Staatsangehörigen eines anderen 
Mitgliedstaates  der  Europäischen  Gemeinschaft  sind  auch 
wahlberechtigt und stimmberechtigt in Kreisangelegenheiten, 
sofern sie das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben und seit 
mindestens drei Monaten im Landkreis wohnen; § 13 Abs. 1 
und 3 gilt entsprechend.  

(2) Ausgeschlossen vom Wahlrecht und vom Stimmrecht ist, 
1. wer infolge deutschen Richterspruchs das Wahlrecht oder 
Stimmrecht nicht besitzt,  
2.  für  wen  zur  Besorgung  aller  seiner  Angelegenheiten  ein 
Betreuer nach deutschem Recht nicht nur durch einstweilige 
Anordnung bestellt ist; dies gilt auch, wenn der Aufgabenkreis 
des  Betreuers  die  in  §  1896  Abs.  4  und  §  1905  des 
Bürgerlichen  Gesetzbuches  bezeichneten  Angelegenheiten 
nicht umfaßt.  

§§ 15-19 (hier nicht wiedergegeben) 

§ 20 Einwohnerantrag

(1)  1Der  Kreistag  muß Kreisangelegenheiten,  für  die  er  zu-
ständig ist, innerhalb von drei Monaten behandeln, wenn dies 
von den Einwohnern beantragt wird (Einwohnerantrag).  2Der 
Antrag  muß unter  Bezeichnung  der  zu  erörternden  Angele-
genheiten schriftlich eingereicht werden. 3Der Antrag muß von 
mindestens  15  vom  Hundert  der  Einwohner,  die  das  18. 
Lebensjahr vollendet haben, unterzeichnet sein.  

(2)  1In  dem Einwohnerantrag  können  bis  zu  drei  Personen 
benannt werden, die zur Abgabe von Erklärungen ermächtigt 
sind. 2Sie sind bei der Beratung im Kreistag zu hören.  

(3) Das Ergebnis der Behandlung nach Absatz 1 Satz 1 ist in 
ortsüblicher Weise bekanntzugeben. 

§ 21  Bürgerbegehren

(1) 1Die Durchführung eines Bürgerentscheids kann schriftlich 
von Bürgern des Landkreises und von nach § 14 Abs. 1 Satz 2 
Wahlberechtigten  beantragt  werden  (Bürgerbegehren).  2Das 
Bürgerbegehren  muß  mindestens  von  15  vom  Hundert  der 
Bürger des Landkreises und der Wahlberechtigten nach § 14 
Abs. 1 Satz 2 unterzeichnet sein. 3Ein Bürgerbegehren darf nur 
Angelegenheiten zum Gegenstand haben,  über die innerhalb 
der  letzten  drei  Jahre  nicht  bereits  ein  Bürgerentscheid 
aufgrund eines Bürgerbegehrens durchgeführt worden ist.  

(2)  1Das  Bürgerbegehren  muß  eine  mit  ja  oder  nein  zu 
entscheidende  Fragestellung  und eine  Begründung enthalten 
sowie drei Vertreter bezeichnen, die zur Entgegennahme von 
Mitteilungen  und  Entscheidungen  des  Landkreises  und  zur 
Abgabe von Erklärungen ermächtigt sind. 2Das Begehren muß 
einen  nach  den  gesetzlichen  Bestimmungen  durchführbaren 
Vorschlag zur Deckung der Kosten der verlangten Maßnahme 
enthalten.  3Richtet  es  sich  gegen  einen  Beschluß  des 
Kreistages,  muß  es  innerhalb  von  zwei  Monaten  nach  der 
öffentlichen Bekanntgabe des Beschlusses eingereicht werden. 
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(3) 1Über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens entscheidet der 
Kreistag. 2Die Entscheidung ist ortsüblich bekanntzugeben. 3Ist 
das  Bürgerbegehren  zulässig,  so  ist  der  Bürgerentscheid 
innerhalb  von  drei  Monaten  durchzuführen.  4Nach  der 
Feststellung  der  Zulässigkeit  des  Bürgerbegehrens  darf  eine 
diesem  widersprechende  Entscheidung  des  Kreistages  nicht 
mehr getroffen werden.  

§ 22  Bürgerentscheid 

(1) In Kreisangelegenheiten können die Bürger und die nach § 
14 Abs. 1 Satz 2 Wahlberechtigten über eine zur Abstimmung 
gestellte  Frage  entscheiden  (Bürgerentscheid),  wenn  ein 
Bürgerbegehren  Erfolg  hat  oder  der  Kreistag  mit  einer 
Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder die Durchführung 
eines Bürgerentscheids beschließt. 

(2)  1Der Bürgerentscheid kann über alle Fragen durchgeführt 
werden, für die der Kreistag zuständig ist. 2Ein Bürgerentscheid 
findet nicht statt über  
1. Weisungsaufgaben,  
2. Fragen der inneren Organisation der Kreisverwaltung,  
3. Haushaltssatzungen und Wirtschaftspläne,  
4. Kreisabgaben, Tarife und Entgelte,  
5. Jahresrechnungen und Jahresabschlüsse,  
6.  Rechtsverhältnisse  der  Kreisräte,  des  Landrats  und  der 
Kreisbediensteten,  
7. Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren,  
8. Anträge, die gesetzwidrige Ziele verfolgen.  

(3)  1Bei  einem  Bürgerentscheid  ist  die  Frage  in  dem Sinne 
entschieden, in dem sie von der Mehrheit der gültigen Stimmen 
beantwortet wurde, sofern diese Mehrheit mindestens 25 vom 
Hundert  der  Stimmberechtigten  beträgt.  2Ist  die  nach  Satz  1 
erforderliche Mehrheit nicht erreicht worden, hat der Kreistag 
zu entscheiden.  

(4)  1Der Bürgerentscheid steht einem Beschluß des Kreistages 
gleich.  2Er  kann  innerhalb  von  drei  Jahren  nur  durch  einen 
neuen Bürgerentscheid abgeändert werden.  

(5)  Ein  Bürgerentscheid  entfällt,  wenn  der  Kreistag  die 
Durchführung  der  mit  dem  Bürgerbegehren  verlangten 
Maßnahme beschließt. 


